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R.W.: Ein Dauerthema und ein großes Ärger-

nis war und ist der Verfall  von Urlaub, der bis 

zum Jahresende nicht gewährt und genom-

men wird. Das galt nach bisheriger Rechtspre-

chung selbst für den Fall, dass der Arbeitneh-

mer den Arbeitgeber rechtzeitig, aber erfolglos 

aufgefordert hatte, ihm Urlaub zu gewähren. 

Allerdings konnte der Arbeitnehmer unter bes-

timmten Voraussetzungen Schadensersatz ver-

langen, der während des Arbeitsverhältnisses 

auf Gewährung von Ersatzurlaub und nach des-

sen Beendigung auf Abgeltung der nicht genom-

menen Urlaubstage gerichtet war. Gibt es dazu 

etwas Neues, Frau Rechtsanwältin Behl?

RAin B.: Ja, der Europäischen Gerichtshof und den 
Instanzgerichten sei Dank! Er hat mit seiner Vora-
bentscheidung vom 6. November 2018 (C-684/16) 
dem Bundesarbeitsgericht die notwendigen Vor-
gaben zu Änderungen seiner Rechtsprechung ge-
macht.

RA W.: Die Leser müssen wissen, dass das mit der 
Sache befasste Landesarbeitsgericht angenom-
men hat, der Urlaubsanspruch des Klägers sei zwar 

zum Jahresende verfallen. Der Kläger habe aber 
Schadensersatz in Form von Ersatzurlaub verlangen 
können, weil der Beklagte seiner Verpflichtung, ihm 
von sich aus rechtzeitig Urlaub zu gewähren, nicht 
nachgekommen sei. Mit der Beendigung des Arbe-
itsverhältnisses sei der Ersatzurlaubsanspruch ab-
zugelten. Diese Rechtsprechung war Anlass für das 
BAG, beim Europäischen Gerichtshof nachzufragen, 
ob das den europarechtlichen Vorgaben entspricht.

R.W.: Jetzt bin ich aber gespannt. Frau Behl, wie 

hat das BAG entschieden?

RAin B.: Es hat versucht, an seiner Rechtsprechung 
festzuhalten, was wegen der Vorgaben aber nicht 
möglich war. Es hat festgestellt, das § 7 Abs. 1 Satz 
1 BUrlG den Arbeitgeber nicht zwingt, dem Arbe-
itnehmer von sich aus Urlaub zu gewähren, wie es 
das Landesarbeitsgericht entschieden hat. Allerd-
ings ist nach der Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs der Arbeitgeber gehalten, „konkret 
und in völliger Transparenz dafür zu sorgen, dass 
der Arbeitnehmer tatsächlich in der Lage ist, seinen 
bezahlten Jahresurlaub zu nehmen, indem er ihn - 
erforderlichenfalls förmlich - auffordert, dies zu tun.

RA W.: Also neue Rechtslage: Der Verfall von Urlaub 

Verfall von Urlaubsansprüchen

Fragen der 
Urlaubsgewährung
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Vererblichkeit von Urlaub

kann in der Regel nur eintreten, wenn der Arbeitge-
ber den Arbeitnehmer zuvor konkret aufgefordert 
hat, den Urlaub zu nehmen, und ihn klar und recht-
zeitig darauf hingewiesen hat, dass der Urlaub an-
derenfalls mit Ablauf des Urlaubsjahres oder Über-
tragungszeitraums erlischt.

RA P.: Auch eine weitere Frage hat der Europäischen 
Gerichtshof (C-569/16 und C-570/16) geklärt. Was ist 
mit dem nicht genommenen Urlaub, wenn ein Arbe-
itnehmer im laufenden Arbeitsverhältnis stirbt? Mit 
dem Tod erloschen?

R.W.: Seltsame Frage. Die Erben könne doch 

schwerlich den Urlaub nehmen!

RA P.: Nur auf den ersten Blick. Durch den Tod wird 
das Arbeitsverhältnis beendet und bei einer Been-
digung eines Arbeitsverhältnisses ist nicht genom-
mener Urlaub abzugelten. Der Urlaub wandelt sich 
in einen Geldanspruch um.

R.W.: Verstehe. Die Erben wollen das Geld.

RA P.: Richtig. Und sie bekommen es auf Grund eu-

roparechtlicher Vorgaben. Der vor seinem Tod nicht 
mehr genommene bezahlte Jahresurlaub darf nicht 
untergehen, ohne dass ein Anspruch auf eine finan-
zielle Vergütung für diesen Urlaub besteht, der im 
Wege der Erbfolge auf die Rechtsnachfolger des Ar-
beitnehmers übergehen könnte. 

R.W.: Die Erben erhalten das Geld.

Schlussfolgerung:
Erfüllt der Arbeitgeber diese Obliegenheit nicht, verfällt der Urlaubsanspruch nicht, obwohl der 
Arbeitnehmer versäumt hat, die Gewährung von Urlaub zu verlangen.
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RA W. berichtet aus seiner Praxis:

Die Fantasie mancher Betriebsräte zum Zwecke der 
Herrschaftsabsicherung ist schier grenzenlos, was 
die vier Minderheitsmitglieder eines elfköpfigen Be-
triebsrat nach der Neuwahl schmerzlich erfahren 
mussten. Es kam so: alle elf Betriebsratsmitglie-
der waren in der Sitzung nach der Konstituierung 
präsent. Auf der Tagesordnung war unter dem Tag-
esordnungspunkt 4 die Wahl des Personalauss-
chusses vorgesehen und unter dem Tagesordnung-
spunkt 5 die Wahl des Betriebsausschuss (auf die 
Reihenfolge achten!). Als aller erstes wurde unter 
dem Top 4 einstimmig beschlossen, dem Person-
alausschuss die Aufgaben nach §§ 99-104 BetrVG 
zur selbstständigen Erledigung zu übertragen. Als 
nächstes stand zur Abstimmung: Vorsitz und Stell-

vertreter werden als geborene Mitglieder bestimmt. 
Ebenfalls einstimmig angenommen. Festgehalten 
wurde, dass somit der Vorsitz und dessen Stellver-
treter geborene Mitglieder des Personalausschuss-
es sind und drei weitere Mitglieder durch Wahl zu 
bestimmen sind. Fünf Mitglieder wurden zur Wahl 
vorgeschlagen, darunter zwei Mitglieder von der 
Minderheit und untereinander auf einer Tafel auf-
geschrieben. Es kam wie es kommen musste. Mit 
den Stimmen der Mehrheit wurden drei Mitglieder 
der Meh rheit gewählt. Die Minderheit ging leer aus. 
Danach schritt man zur Wahl des aus fünf Mitglie-
dern bestehenden Betriebsausschusses und bes-
chloss, man höre und staune, dass der Betriebsa-
usschuss bis auf weiteres ruht und auf ihn keine

Schmankerl oder Phantasien zum 
Machterhalt

Was den Betriebsrat als 
Organ interessiert & 
Reisekosten zu einem 
Seminar
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Aufgaben übertragen werden. Und danach noch 
eines obendrauf. Der Betriebsrat beschloß, dass 
die  Mitglieder des Betriebsausschusses stellen. 
Jetzt sind die Mitglieder der Minderheitenfraktion 
erwacht, was sich im Abstimmungsergebnis 7 zu 4 
niederschlägt.

R.W.: Muss sich die Minderheit dieses Vorgehen 

gefallen lassen?

RA.W.: Sie kamen zu mir und drei Mitglieder ha-
ben die Beschlüsse zur Bildung des Personalauss-
chusses und des Betriebsausschusses beim Arbe-
itsgericht München erfolgreich angefochten. Der 
Beschluss ist sehr lesenswert und kann bei uns 
kostenlos angefordert werden werden.

1. Betriebsinterne Wahlen sind in entsprech-
ende Anwendung von §19 BetrVG anfechtbar. 
Auch ein Betriebsratsmitglied ist anfechtungs-
berechtigt.

2. Die Bestimmung der weiteren Ausschuss-
mitglieder des Betriebsausschusses auf ande-
re Weise als durch eine Wahl ist gesetzeswidrig. 
Die angebliche Wahl eines Betriebsausschuss-
es und dessen gleichzeitige vollständige Ent-
machtung durch die mit den sieben Stimmen 
der siebenköpfigen Mehrheitsfraktion des Be-
triebsrates gefassten einfachen Beschlusses 
führt im Ergebnis dazu, dass der Betriebsrat 
keinen Betriebsausschuss gewählt hat. Die stellt 
einen offensichtlichen groben Verstoß gegen § 
27 Abs. 1 Satz 1 BetrVG dar.

3. Die Wahl eines Personalausschusses „ zur 
selbständigen Erledigung von Aufgaben“ ver-
stößt gegen § 28 Abs. 1 Satz 3 BetrVG, weil zwin-
gende Voraussetzungen ist, dass ein Betriebsa-
usschuss gebildet ist.

4. Rechtswidrig ist auch der Beschluss, Vorsi-
tz und Stellvertreter als geborene Mitglieder zu 
bestimmen.

Leitsätze

In der gebotenen Kürze 
Tenor und wesentlicher 
Inhalt:

Es wird festgestellt, 
dass die Wahl des Betriebsausschusses 
nichtig ist.

Es wird festgestellt, 
dass die Wahl des Personalausschusses 
nichtig ist.
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Abschließend die Bewertung des Gerichts:
„Konzipiert, zunächst verschleiert und dann durch-
gesetzt wurde offenbar, keinen Betriebsausschuss zu 
wählen beziehungsweise diesen sofort zu entmachten, 
dennoch einen Personalausschuss mit der Größe eines 
Betriebsausschusses zu bilden und diesen Aufgaben 
zur selbstständigen Erledigung, nämlich die wichtigen 
Aufgaben der  §§ 99 – 104 BetrVG, zu übertragen 
sowie der Betriebsratsvorsitzende und der stellvertre-

tende Betriebsratsvorsitzenden die Mitgliedschaft in 
diesem, rechtswidrig mit Aufgaben zu selbstständigen 
Erledigung betrauten Personalausschuss zu sichern.“

Dem ist nichts hinzuzufügen.

Reisekosten zu einem Seminar

R.W.: Zu Ostern gibt es die Betriebsratsfahrge-

meinschaft. RA P., was steckt dahinter?

RA P.: Es ging wieder einmal um die Kosten der 
Teilnahme eines Betriebsratsmitglieds an einer 
Schulungsveranstaltung. Das Bundesarbeitsgericht 
stellte zunächst fest, dass neben den eigentlichen 
Seminargebühren dabei gebe auch die notwen-
digen Reise-, Übernachtungs- und Verpflegung-
skosten des Betriebsratsmitglieds zu tragen hat.

R.W.: Das ist ja nichts neues.

RA P.: Stimmt. Neu ist allerdings die Verpflichtung, 
bei einer von mehreren Betriebsratsmitgliedern 
durchzuführenden Reise eine Fahrgemeinschaft zu 
bilden.

RAin Behl: Nach meiner Kenntnis ist ein Be-
triebsratsmitglieder aber nicht verpflichtet, seinen 
privaten PKW einzusetzen. Dann kann es auch keine 
Verpflichtung geben, eine Fahrgemeinschaft zu 
bilden. Etwas anderes gilt nur dann, wenn ein Dien-
stfahrzeug benutzt wird.

RA P.: Stimmt. Wenn sich das Betriebsratsmitglied 
aber entschließt, seinen privat PKW einzusetzen, 
ist der Grundsatz zu beachten, dass die durch die 
Tätigkeit des Betriebsrats verursachten Kosten auf 
das notwendige Maß zu beschränken sind.

RA Z.: Ganz allgemein gilt nämlich auch, dass das 

Betriebsratsmitglied für Reisen zu Schulungsver-
anstaltungen grundsätzlich das kostengünstigste 
zumutbare Verkehrsmittel in Anspruch zu nehmen 
hat. Nutzt daher ein Betriebsratsmitglied seinen 
privaten PKW zur Fahrt zum Seminar, ist dieser Gr-
undsatz zu berücksichtigen. Das kostengünstigste 
Verkehrsmittel ist dann der gemeinsam genutzte 
privat PKW.

R.W.: Unter diesen Voraussetzungen ist also eine 

Fahrgemeinschaft zu bilden (vgl. BAG, Beschluss 

vom 24. Oktober 2018 – 7 ABR 23/17). Ausnahme: 

die Bildung einer Fahrgemeinschaft ist im Einzel-

fall nicht zumutbar.
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R.W.: Unsere Leser wissen, dass ein Arbeitgeber „bestraft“ wird, wenn er anläßlich einer Be-

triebsänderung betriebsbedingte Kündigungen ausspricht, ohne mit dem Betriebsrat einen Inter-

essenausgleich versucht zu haben. Er muss nach § 113 BetrVG einen Nachteilsausgleich bezahlen, 

sprich eine Abfindung. So war es auch im vorgestellten Fall. Das Arbeitsgericht sprach eine Abfind-

ung in Höhe von 16.307,20 Euro zu. Bis dahin alles gut. Zuvor wurde ein Sozialplan aufgestellt mit 

einer Abfindung in Höhe von 9.000 Euro. Diese zahlte die Arbeitgeberin mit Hinweis auf den be-

zahlten Nachteilsausgleich nicht.

RA Z.: Diese Frage entsteht von vornherein nicht, 
wenn im Sozialplan geregelt ist, dass die Sozialpla-
nabfindung mit anderen Zahlungen, speziell mit ei-
nem Anspruch auf einen Nachteilsausgleich, ver-
rechnet werden darf. Das war vorliegend versäumt 
worden. 

RAin B.: Der Kläger ging aber gleichwohl in allen In-
stanzen leer aus. Das Bundesarbeitsgericht entsch-
ied, dass Abfindungen aufgrund eines Sozialplans 
und aufgrund eines gesetzlichen Nachteilsausgle-
ichs verrechenbar sind.

RA Z.: Diese Rechtsprechung führt dazu, dass ein Ar-
beitgeber Nachteilsausgleichsansprüche als Sank-

tion für betriebsverfassungswidriges Handeln nicht 
fürchten muss, wenn nachträglich sowieso ein So-
zialplan aufzustellen ist. Es hilft also nur eine einst-
weilige Verfügung, mit der dem Arbeitgeber unter-
sagt wir zu kündigen, ehe nicht der Versuch eines 
Interessenausgleichs abgeschlossen ist.

Sozialplanthema 
Abfindung und 
Nachteilsausgleich 
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HINWEIS

NEUES

Das BAG kam anlässlich einer Beschwerde ge-
gen die Nichtzulassung der Rechtsbeschwerde 
zum Ergebnis (Vgl. Beschluss vom 23. Oktober 
2018 - 1 ABN 36/18), dass es offenkundig ist, 
dass für andere softwarebasierte Personalver-
waltungssysteme (entschieden für die Nutzung 
und den Einsatz des Datenverarbeitungssys-
tems SAP ERP zur Personalverwaltung, das der 
Mitbestimmung nach § 87 Abs.1 Nr.6 BetrVG un-
terliegt), nichts Abweichendes gilt, mag diesen 
auch “alltägliche Standardsoftware” (hier das 
Tabellenkalkulationsprogramm Microsoft Ex-
cel als Bestandteil des Office-Pakets) zugrunde 
liegen. Klargestellt hat es auch, dass es für die 
“Bestimmung zur Überwachung” i.S.v. § 87 Abs 1 
Nr 6 BetrVG nicht auf eine – wie auch immer im 
Einzelnen verfasste – „Geringfügigkeitsschwelle“ 
ankommt.

Dieses Mal ging es um die Unterrichtung über 
Arbeitsunfälle, die Arbeitnehmer, die weder 
bei einer Arbeitgeberin angestellt noch deren 
Leiharbeitnehmer sind, erleiden. Das BAG hat 
unter Hinweis auf die Verpflichtung des Arbeit-
gebers nach § 89 Abs. 2 BetrVG, den Betriebsrat 
bei allen im Zusammenhang mit dem Arbeit-
sschutz und der Unfallverhütung stehenden 
Fragen hinzuziehen, entschieden (Beschluss 
vom 12. März 2019 - 1 ABR 48/17), dass der Be-
triebsrat verlangen kann, über Arbeitsunfälle 
unterrichtet zu werden, die Beschäftigte eines 
anderen Unternehmens im Zusammenhang mit 
der Nutzung der betrieblichen Infrastruktur des 
Arbeitgebers erleiden.

ZUR MITBESTIMMUNG BEIM 
EINSATZ DES OFFICE PAKETES

ZUM UNTERRICHTUNGSANSPRUCH 
DES BETRIEBSRATS BEIM 
ARBEITSSCHUTZ. 
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Brandaktuell

Für bestehende und künftige Betriebs-
vereinbarungen gibt es Handlungsbedarf 
auf Grund eines aktuellen Beschlusses des 
Bundesarbeitsgerichts vom 11. Dezember 
2018 – 1 ABR 12/17.

Leitsatz:

Eine Regelung in einer Betriebsvereinbarung, 
nach der ein Arbeitgeber zu einem 
Personalgespräch, das er mit einem 
Arbeitnehmer führt, bevor er aufgrund 
eines diesem vorgeworfenen Fehlverhaltens 
eine arbeitsrechtliche Maßnahme ergreift, 
gleichzeitig auch den Betriebsrat zu laden hat, 
ist nach § 75 Abs. 2 BetrVG unwirksam.

Das ist der eine Teil, der in entsprechenden 
Fällen zu beachten ist, auch bei der Gestaltung 
einer BV zur Durchführung eines BEM.

Der andere Teil gilt für eine Vielzahl bestehender 
und künftiger Betriebsvereinbarungen. Häufig 
wird aus guten Gründen vereinbart, dass bei 
Streitfällen zur Vermeidung des Rechtsweges 
eine paritätisch besetzte Kommission ein-
gesetzt wird, die eine Mehrheitsentscheidung 
trifft. Vergessen wird oft zu regeln, wenn es zu 
keiner Mehrheitsentscheidung kommt. Dann ist 
diese Regelung nach dem Beschluss des BAG 
unwirksam!
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Dieses Buch gehört in die Handbibliothek jedes 
Rechtsanwalts/Rechtssekretärs/gewerkschaftli-
chen Betriebsratsbetreuers und natürlich jedes 
Betriebsrats. Auf der Grundlage der Rechtspre-
chung des Bundesarbeitsgerichts und den prak-
tischen Erfahrungen des Verfassers wird in vier 
Kapiteln abgehandelt, was zu beachten und 
einzuhalten ist, um das Mandat rechtssicher zu 
gestalten und Honoraransprüche zu sichern. 
Den Voraussetzungen für die rechtswirksame 
Durchführung von Beschlussverfahren wird 
ebenfalls die nötige Aufmerksamkeit gewidmet.

• Softcover

• 124 Seiten

• ISBN: 978-3-947133-04-8

(Auch als e-Book erhaltlich!)

Ein Leitfaden für die betriebliche 
Praxis Betriebsrat und Rechtsanwalt

Das
Betriebsratsmandat

Dieses Buch gehört in die Handbibliothek 

jedes Rechtsanwalts/Rechtssekretärs/

gewerkschaftlichen Betriebsratsbetreuers 

und natürlich jedes Betriebsrats.”
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Träumen Sie auch von einem eigenen Hund? Wir 
haben uns diesen Traum erfüllt und erzählen 
nun in 23 Kapiteln vom Leben und Aufwachsen 
unserer Fellnase, den Abenteuern die wir bish-
er zusammen erlebten und den Problemen vor 
die wir gestellt wurden. Ein Muss für jeden Hun-
debesitzer, für einen zukünftigen sowieso und 
wer Hunde nicht leiden kann, fühlt sich vielleicht 
bestätigt. 81 Farbfotos laden zum Schmökern 
und Träumen ein – sehen Sie Ash beim er-
wachsen werden zu!

• Hardcover

• 200 Seiten

• 81 Farbfotos

• ISBN: 978-3-947133-02-4

(Auch als e-Book erhaltlich!)

Von den ersten zwei Jahren mit 
eigenem Hund

Ash
mischt unser Leben auf!

Über den ersten eigenen Hund – vom initialen 

Gedanken zur ausgewachsenen Fellnase. 

Geeignet für Jung & Alt, auch für Kinder (ab 9 

Jahren) mit Hundewunsch!”
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